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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1954

Norm

ZPO §182 Abs1

Rechtssatz

Ziel des modernen Zivilprozesses ist die Erforschung der Wahrheit; der Richter hat sich daher nicht passiv zu verhalten,

sondern sich von Amts wegen im Sinne des Prozeßzweckes zu verhalten. Erst wenn die Parteien seinen Anregungen

nicht folgen oder Widerstand entgegensetzen, :ndet die materielle Prozeßleitung ihre Grenze und geht

Unvollständigkeit auf Rechnung der einsichtslosen Partei.
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